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Sehr geehrte 

Damen und Herren Aktionäre, 

wir laden Sie ein zu der 

ordentlichen Hauptversammlung der 11 88 0 Solutions AG 

die am Mittwoch, den 25. Juni 2025, 11:00 Uhr (MESZ), auf Grundlage von Ziffer 5.1 Abs. 3 

der Satzung der 11 88 0 Solutions AG in Form einer virtuellen Hauptversammlung gemäß 

§ 118a Aktiengesetz (AktG) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer  

Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung stattfindet. Die Hauptversammlung wird für 

die Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen  

haben, und ihre Bevollmächtigten über den passwortgeschützten Internetservice zur  

Hauptversammlung der Gesellschaft unter der Internetadresse  

https://ir.11880.com/hauptversammlung live in Bild und Ton übertragen.  

Die Stimmrechtsausübung der ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre und ihrer  

Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch  

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter.  

Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der  

Gesellschaft) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der 

Versammlung. 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der 11 88 0 Solutions AG, 

Baumstraße 23, 45128 Essen. 

Weiteren Einzelheiten zur Durchführung und Anmeldung finden Sie am Ende der Einladung 

im Anschluss an die Tagesordnung unter „II. Informationen zur Durchführung der  

Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 

oder ihrer Bevollmächtigten“. 

  

https://ir.11880.com/hauptversammlung
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I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat gebilligten 

Konzernabschlusses, des Lageberichts, des Konzernlageberichts, des Berichts 

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 

sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem. § 289a, 

§ 315a des Handelsgesetzbuchs (HGB) 

 

Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und den Konzernabschluss am 23. April 2025 gebilligt. 

Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Gemäß den  

gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt keine 

Beschlussfassung.  

 

Die vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter  

https://ir.11880.com/hauptversammlung zugänglich und werden den Aktionären  

während der Hauptversammlung auch weiterhin auf diesem Wege zur Verfügung  

stehen.  

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das  

Geschäftsjahr 2024 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2024 amtierenden 

Mitglied des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2024 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzern-

Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für eine etwaige 

prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des  

Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher 

unterjähriger Finanzinformationen 

 

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die 

Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, 

(a) zum Abschlussprüfer und Konzern-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025; 

(b) für den Fall einer prüferischen Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des 

Zwischenlageberichts (§§ 115 Absatz 5 und 117 Nr. 2 Wertpapierhandelsgesetz) 

für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2025 zum Prüfer für eine solche  

prüferische Durchsicht; sowie 

(c) für den Fall einer prüferischen Durchsicht zusätzlicher unterjähriger  

Finanzinformationen (§ 115 Absatz 7 Wertpapierhandelsgesetz) für das erste 

und/oder dritte Quartal des Geschäftsjahrs 2025 und/oder für das erste Quartal 

https://ir.11880.com/hauptversammlung
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des Geschäftsjahrs 2026 zum Prüfer für eine solche prüferische Durchsicht zu  

bestellen. 

 

Für die Prüfungsleistungen ab dem Geschäftsjahr 2025 hatte der  

Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats dem Aufsichtsrat nach Durchführung des 

vorgeschriebenen Auswahlverfahrens gemäß Artikel 16 Abs. 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  

16. April 2014 (EU-Abschlussprüferverordnung) die BDO AG 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Rödl & Partner GmbH  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft empfohlen und eine begründete Präferenz für die 

Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausgesprochen.  

 

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von  

ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die  

Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der  

EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde. 

 

5. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und des Systems der  

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder  

 

Gemäß § 113 Abs. 3 Sätze 1 und 2 AktG ist von der Hauptversammlung einer  

börsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der  

Aufsichtsratsmitglieder zu beschließen. Dabei ist ein die Vergütung bestätigender  

Beschluss zulässig. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der 11 88 0 Solutions AG 

ist in § 4.6 der Satzung geregelt. Das Vergütungssystem und die konkrete Vergütung 

wurden von der Hauptversammlung am 16. Juni 2021 unter Tagesordnungspunkt 8 mit 

der erforderlichen Mehrheit beschlossen, so dass in der ordentlichen 

Hauptversammlung 2025 turnusgemäß erneut über die Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder zu  

beschließen ist. Aus den in dem Vergütungssystem des Aufsichtsrats dargelegten  

Erwägungen halten Vorstand und Aufsichtsrat es für angemessen, an dem bisherigen 

Vergütungssystem des Aufsichtsrats festzuhalten und die Vergütung der  

Aufsichtsratsmitglieder unverändert zu lassen. Die Satzung einschließlich der  

Regelungen zur Vergütung des Aufsichtsrats in § 4.6 und das Vergütungssystem des 

Aufsichtsrats sind gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter https://ir.11880.com/hauptversammlung zugänglich und werden dort auch  

während der Hauptversammlung zugänglich sein. 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

der 11 88 0 Solutions AG nach dem derzeitigen abstrakten Vergütungssystem für den 

Aufsichtsrat, auf dem die aktuelle Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder beruht, und der 

in § 4.6 der Satzung konkret festgesetzten Regelung zur Vergütung der  

Aufsichtsratsmitglieder zu bestätigen.  
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6. Beschlussfassung über die Billigung des geprüften Vergütungsberichts für das 

Geschäftsjahr 2024 

 

Der Vergütungsbericht fasst die wesentlichen Elemente des von der Hauptversammlung 

beschlossenen Vergütungssystems zusammen und erläutert im Einzelnen die Struktur 

und die Höhe der den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats im abgelaufenen 

Geschäftsjahr gewährten und geschuldeten Vergütung. Der Vergütungsbericht wurde 

vom Abschlussprüfer der Gesellschaft geprüft und mit einem Bestätigungsvermerk  

versehen. Der Vergütungsbericht wird unter diesem Tagesordnungspunkt der  

Hauptversammlung gemäß § 120a Absatz 4 AktG zur Beschlussfassung über die  

Billigung vorgelegt. 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 einschließlich des Vermerks des  

Abschlussprüfers ist gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG auf der Internetseite der  

Gesellschaft im Internet unter https://ir.11880.com/hauptversammlung zugänglich und 

wird dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein.  

Dies vorausgeschickt, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, den gemäß § 162 AktG 

erstellten und vom Abschlussprüfer der Gesellschaft geprüften Vergütungsbericht für 

das Geschäftsjahr 2024 zu billigen.  

 

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung  

eigener Aktien mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und zum  

Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts der Aktionäre sowie der  

Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien unter Herabsetzung des Grundkapitals 

 
Aufgrund der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 14. Juni 2022 besteht eine 

Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien. Aufgrund der im Jahr 

2023 durchgeführten Kapitalerhöhungen soll die Ermächtigung der Hauptversammlung 

vom 14. Juni 2022 aufgehoben und entsprechend aufgestockt werden, um der  

Gesellschaft eine möglichst große Flexibilität für Maßnahmen einzuräumen, die den  

Erwerb und die Verwendung eigener Aktien erfordern. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Die von der Hauptversammlung am 14. Juni 2022 beschlossene Ermächtigung 

zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien wird, soweit von ihr noch kein 

Gebrauch gemacht wurde, aufgehoben. Zugleich wird die Gesellschaft erneut  

ermächtigt, Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den  

Erwerb von eigenen Aktien von insgesamt bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der  

Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals  

beschränkt. Der Erwerb darf auch unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten  

erfolgen, d.h. von Call- und/oder Put-Optionen. 

 

b) Als Zweck des Aktienerwerbs wird der Handel in eigenen Aktien dabei  

ausgeschlossen. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen  

eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den  

§§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweils 

bestehenden Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung wird am 26. Juni 2025 

wirksam und gilt bis zum 24. Juni 2030. 

 

https://ir.11880.com/hauptversammlung
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c) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands und innerhalb der sich aus den 

aktienrechtlichen Grundsätzen ergebenden Grenzen unter Wahrung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) über die Börse oder außerhalb der 

Börse, letzteres insbesondere durch ein öffentliches Kaufangebot. Bei einem 

öffentlichen Angebot kann die Gesellschaft entweder einen Preis oder eine 

Preisspanne für den Erwerb festlegen. Erfolgt der Erwerb der Aktien über die 

Börse, darf der gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 

Eröffnungskurs für die Aktien der Gesellschaft im XETRA®-Handel an der 

Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG 

bestimmten Nachfolgesystem) am jeweiligen Handelstag vor dem Erwerb um nicht 

mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % unterschreiten. Erfolgt 

der Erwerb der Aktien außerhalb der Börse, darf der gezahlte Kaufpreis je Aktie 

(ohne Erwerbsnebenkosten) den maßgeblichen Wert einer Aktie der Gesellschaft 

um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % unterschreiten. 

Der maßgebliche Wert ist bei einem öffentlichen Kaufangebot der durchschnittliche 

Eröffnungskurs für die Aktien der Gesellschaft im XETRA®-Handel an der 

Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG 

bestimmten Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen vor der 

öffentlichen Ankündigung des Kaufangebots. Ergeben sich nach der 

Veröffentlichung eines formellen Angebots nicht unerhebliche Abweichungen des 

Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft gegenüber dem maßgeblichen Wert, so 

kann das Angebot angepasst werden. Im Falle der Anpassung wird auf den 

durchschnittlichen Eröffnungskurs für die Aktien der Gesellschaft im XETRA®-

Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse 

AG bestimmten Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen vor der 

Veröffentlichung der Angebotsanpassung abgestellt. Bei einem Erwerb der Aktien 

außerhalb der Börse in sonstiger Weise ist der maßgebliche Wert der 

durchschnittliche Eröffnungskurs für die Aktien der Gesellschaft im XETRA®-

Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse 

AG bestimmten Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen vor dem 

Abschluss des dem Erwerb zugrundeliegenden Vertrages. Überschreitet bei 

einem öffentlichen Kaufangebot die Zeichnung das Volumen des Angebotes, 

erfolgt die Annahme nach Quoten. Dabei kann eine bevorrechtigte Annahme 

geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie eine 

Rundung nach kaufmännischen Gesichtspunkten vorgesehen werden. Ein 

etwaiges weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit 

ausgeschlossen.  

 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund einer Ermächtigung nach § 71 Abs. 1 

Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter 

Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) zu anderen Zwecken 

als dem Handel in eigenen Aktien wieder zu veräußern. 

 

e) Die Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien kann über die Börse erfolgen. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei ausgeschlossen. 

 

f) Daneben kann die Veräußerung auch in anderer Weise als über die Börse 

vorgenommen werden, insbesondere auch gegen Sachleistungen etwa zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
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Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder 

hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen 

Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und 

sonstigen Finanzinstrumenten. Eine Veräußerung außerhalb der Börse ist 

insbesondere auch zulässig, sofern maximal Aktien, die zehn vom Hundert des 

Grundkapitals, und zwar sowohl berechnet auf den Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens dieser Ermächtigung als auch auf den Zeitpunkt der Ausübung 

der Ermächtigung veräußert werden und die erworbenen eigenen Aktien zu einem 

Preis veräußert werden, der den maßgeblichen Wert von Aktien der Gesellschaft 

gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht um mehr als 5 % (ohne 

Nebenkosten) unterschreitet. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals gemäß 

dem vorherigen Satz ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die 

aufgrund einer anderen entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG bis zu der jeweiligen Ausübung der vorliegenden Ermächtigung 

ausgegeben bzw. veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich 

geboten ist. Als maßgeblicher Wert gilt dabei der Durchschnitt der Eröffnungskurse 

für die Aktien der Gesellschaft im XETRA®-Handel an der Frankfurter 

Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG bestimmten 

Nachfolgesystem) an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor der Veräußerung 

der Aktien. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist in den Fällen dieses lit. f) 

ausgeschlossen. 

 

g) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien den Aktionären aufgrund eines an alle 

Aktionäre gerichteten Angebots unter Wahrung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) zum Bezug anzubieten. Der 

Vorstand kann in diesem Fall mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

für Spitzenbeträge ausschließen. Ferner dürfen die eigenen Aktien zur 

Sachausschüttung an die Aktionäre verwendet werden.  

 

h) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien Mitarbeitern der 11 88 0 Solutions AG 

und der nachgeordneten verbundenen Unternehmen sowie Mitgliedern der 

Geschäftsführung von nachgeordneten verbundenen Unternehmen anzubieten 

und/oder zu gewähren; dies umfasst auch die Ermächtigung, die Aktien gratis oder 

zu sonstigen Sonderkonditionen zum Erwerb anzubieten oder zu gewähren. Die 

eigenen Aktien können dabei auch einem Kreditinstitut oder einem anderen die 

Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen 

übertragen werden, das die Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie 

ausschließlich zur Gewährung von Aktien an Mitarbeiter der 11 88 0 Solutions AG 

und der nachgeordneten verbundenen Unternehmen sowie an Mitglieder der 

Geschäftsführung von nachgeordneten verbundenen Unternehmen zu 

verwenden.  Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, soweit der 

Vorstand eigene Aktien gemäß der Ermächtigung in diesem Buchstaben h) 

verwendet. 

 

i) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, eigene Aktien zur Erfüllung von Rechten von 

Mitgliedern des Vorstands auf Gewährung von Aktien der 11 88 0 Solutions AG zu 

verwenden, die er diesen im Rahmen der Regelung der Vorstandsvergütung 

einräumt. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, soweit der 
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Aufsichtsrat eigene Aktien gemäß der Ermächtigung in diesem Buchstaben i) 

verwendet. 

 

j) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die eigenen Aktien mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die 

Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann abweichend hiervon 

bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung unverändert bleibt und sich 

stattdessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien am 

Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht (vereinfachtes Einziehungsverfahren 

gem. § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung der 

Angabe der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt. 

 

k) Die Ermächtigungen unter lit. a) bis j) können ganz oder in Teilbeträgen, einmal 

oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam durch die Gesellschaft, aber auch durch 

ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte 

ausgenutzt werden. Die Ermächtigungen erfassen auch die Verwendung von 

eigenen Aktien der Gesellschaft, die gegebenenfalls aufgrund früherer 

Ermächtigungsbeschlüsse nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben wurden. 

 

l) Der Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 7 AktG wird durch 

diesen Beschluss nicht berührt solange auf eigene Aktien, die sich im Besitz der 

Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu 

keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweils bestehenden Grundkapitals entfallen. 
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II. Informationen zur Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten 

 

1. Virtuelle Hauptversammlung / Übertragung mit Bild und Ton / Zuschaltung 

 

Der Vorstand der 11 88 0 Solutions AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

entschieden, die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung 

abzuhalten. Grundlage dieser Entscheidung ist § 118a des AktG in Verbindung mit Ziffer 

5.1 Abs.3 der Satzung der 11 88 0 Solutions AG. Eine physische Teilnahme der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter) ist daher ausgeschlossen.  

 

Die Hauptversammlung findet zumindest unter Anwesenheit des Versammlungsleiters, 

des Vorstands und eines Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft in den Räumen der 

11 88 0 Solutions AG, Baumstraße 23, 45128 Essen, statt. Ein mit der Niederschrift der 

Hauptversammlung beauftragter Notar wird dort ebenfalls anwesend sein.  

 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung am 

Mittwoch, 25. Juni 2025, ab 11:00 Uhr (MESZ) mit Bild und Ton live durch Nutzung des 

Internetservice unter https://ir.11880.com/hauptversammlung verfolgen. Die hierfür 

erforderlichen persönlichen Zugangsdaten (Zugangskennung und Passwort) erhalten 

die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung 

mit dem „HV-Ticket“ zugeschickt. Einzelheiten hierzu finden sich unten im 

nachfolgenden Abschnitt „2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts sowie Erklärung der Bedeutung 

des Nachweisstichtags". 

 

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt 

ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an 

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Den elektronisch zur 

Versammlung zugeschalteten Aktionären und ihren Bevollmächtigten wird in der 

Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation das Rede- und Auskunftsrecht 

sowie das Recht eingeräumt, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen. Ihnen steht 

außerdem ein Recht zum Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im 

Wege elektronischer Kommunikation zu. Den ordnungsgemäß zur Hauptversammlung 

angemeldeten Aktionären und ihren Bevollmächtigten wird ferner das Recht eingeräumt, 

vor der Hauptversammlung Stellungnahmen im Wege elektronischer Kommunikation 

einzureichen. 

 

Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß 

angemeldeten Aktionäre (und gegebenenfalls deren Bevollmächtigte) gemäß den dafür 

vorgesehenen Verfahren unter anderem ihre Aktionärsrechte ausüben. 

 

Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch einen Bevollmächtigten 

setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.  
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Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und 

sonstige durch § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich des 

passwortgeschützten Internetservices bedienen. Die Gesellschaft stellt ihnen auf 

Wunsch einen elektronischen Zugang zur Verfügung. 

Bei Nutzung des passwortgeschützten Internetservices und Anklicken des Buttons 

„Betreten der Hauptversammlung“ während der Dauer der virtuellen Hauptversammlung 

am Mittwoch, den 25. Juni 2025 sind die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigte 

elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet. Die elektronische 

Zuschaltung ermöglicht jedoch weder eine Teilnahme an der Versammlung im Sinne des 

§ 118 Abs. 1 Satz 2 AktG noch eine Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen 

Teilnahme im Sinne des § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG. 

 

In Zusammenhang mit der Berechtigung zur Ausübung des Stimmrechts wird auf 

etwaige Meldepflichten nach §§ 33 ff. Wertpapierhandelsgesetz hingewiesen.  

 

Der passwortgeschützte Internetservice wird ab Mittwoch, den 4. Juni 2025 

freigeschaltet.  

 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts sowie Erklärung der Bedeutung des 

Nachweisstichtags 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach 

Ziffer 5.2 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der 

Hauptversammlung bei der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder 

englischer Sprache angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Die 

Anmeldung muss der Gesellschaft unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes 

unter der nachfolgend angegebenen Adresse bis spätestens Mittwoch, den 18. Juni 

2025, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch 

den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG reicht aus. Dieser hat sich auf den 

Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf Dienstag, den 3. 

Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), als den sogenannten „Nachweisstichtag“ zu beziehen.  

 

Der Berechtigungsnachweis über den Anteilsbesitz muss der Gesellschaft unter der 

folgenden Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens am Mittwoch, 

den 18. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen:  

11 88 0 Solutions AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

D-80637 München 

Fax: +49 89 88 96 90 633 

E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu  

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere 

des Stimmrechts im Rahmen der diesjährigen virtuellen Hauptversammlung als Aktionär 

nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Ausübung 

von Aktionärsrechten und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 

ausschließlich nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz des Aktionärs am 

Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit 

des Anteilsbesitzes einher. Insbesondere haben Veräußerungen oder sonstige 

mailto:anmeldung@better-orange.de
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Übertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft 

keine Bedeutung für die Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten und den 

Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Erwerb von Aktien nach dem 

Nachweisstichtag. Personen, die erst nach dem Nachweisstichtag Aktien erwerben, 

können aus diesen Aktien für die diesjährige virtuelle Hauptversammlung keine Rechte 

als Aktionär, insbesondere kein Stimmrecht herleiten. Der Nachweisstichtag hat keine 

Bedeutung für eine eventuelle Dividendenberechtigung.  

 

Nach Eingang von Anmeldung und Berechtigungsnachweis bei der Gesellschaft unter 

der oben genannten Adresse, Telefax oder E-Mail-Adresse werden den angemeldeten 

Personen mit dem „HV-Ticket“ die Zugangsdaten für die Nutzung des 

passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.11880.com/hauptversammlung zugesandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig 

für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die 

Gesellschaft Sorge zu tragen. 

 

3. Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl  

 

Aktionäre können ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Kommunikation 

(Briefwahl) ausüben. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der 

fristgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.  

Briefwahlstimmen können ab Freischaltung des passwortgeschützten Internetservice, 

d.h. voraussichtlich ab Mittwoch, den 4. Juni 2025  unter Nutzung des auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.11880.com/hauptversammlung 

zugänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen 

Verfahren bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den 

Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch, den 25. Juni 2025 

abgegeben, geändert oder widerrufen werden.  

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, 

ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die 

Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt 

insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung. 

 

Auch Bevollmächtigte, einschließlich Intermediären, Aktionärsvereinigungen und 

Stimmrechtsberatern gemäß § 134a AktG sowie diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG 

gleichgestellte Personen, können sich der elektronischen Briefwahl bedienen.  

 

4. Vollmachtserteilung  

 

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch einen 

Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. 

Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nachweis 

des Anteilsbesitzes erforderlich. Der Bevollmächtigte darf die Rechte des Aktionärs 

jedoch ebenfalls nur im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung einer 

Vollmacht (auch an den Stimmrechtsvertreter) wie in diesen Teilnahmebedingungen 

angegeben ausüben.  

 

https://ir.11880.com/hauptversammlung
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Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice durch den Bevollmächtigten setzt 

voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich 

der Textform (§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird. 

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung 

einer Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung 

und Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht 

auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.11880.com/hauptversammlung zum Download zur Verfügung.  

 

Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG 

(Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder 

geschäftsmäßig Handelnde) ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten 

nachprüfbar festzuhalten. Die Vollmachtserklärung muss vollständig sein und darf 

ausschließlich mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. 

Aktionäre sollten sich in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form 

der Vollmacht abstimmen.  

 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an die Gesellschaft aus organisatorischen 

Gründen bis spätestens Dienstag, den 24. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), unter der 

folgenden Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse  

11 88 0 Solutions AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

D-80637 München 

Telefax: +49 (0)89 889 690 655 

E-Mail: 11880@linkmarketservices.eu  

oder ab Mittwoch, den 4. Juni 2025 unter Nutzung des auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://ir.11880.com/hauptversammlung zugänglichen 

passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren 

übermittelt, geändert oder widerrufen werden. Entscheidend ist der Zeitpunkt des 

Zugangs bei der Gesellschaft. 

 

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten ausschließlich über den 

passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren erteilt, 

geändert oder widerrufen werden, der auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.11880.com/hauptversammlung zugänglich ist.   

 

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten 

Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung 

gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung 

der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer 

bereits erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen 

jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der 

Gesellschaft erklärt werden. 

 

https://ir.11880.com/hauptversammlung
mailto:11880@better-orange.de
https://ir.11880.com/hauptversammlung
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Bitte beachten Sie, dass zwar das Recht eines jeden Aktionärs besteht, mehr als eine 

Person zu bevollmächtigen, dass die Gesellschaft jedoch berechtigt ist, eine oder 

mehrere von diesen zurückzuweisen.  

 

5. Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  

 

Als Service bieten wir unseren Aktionären auch in diesem Jahr an, einen von der 

Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vor der 

Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter steht nur für die Stimmrechtsvertretung, darüber hinaus jedoch 

nicht für die Ausübung sonstiger Rechte zur Verfügung. Die Aktionäre, die den von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, müssen sich 

wie vorstehend beschrieben fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden sowie 

fristgemäß den Berechtigungsnachweis erbringen.  

 

Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist verpflichtet, entsprechend den erteilten 

Weisungen abzustimmen; der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist auch bei erteilter 

Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu 

den zur Abstimmung stehenden Beschlussvorschlägen vorliegt. Der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von 

Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts 

oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der 

Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Bei Abstimmungen, 

für die keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthält sich der Stimmrechtsvertreter 

der Stimme oder nimmt nicht an der Abstimmung teil.  

 

Ein Formular, das zur Vollmacht- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft verwendet werden kann, wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und 

Anteilsbesitznachweis zugesandt und steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.11880.com/hauptversammlung zum Download zur Verfügung.  

 

Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per 

Post, Telefax oder E-Mail an die vorstehend im Abschnitt „4. Vollmachtserteilung“ 

genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse aus organisatorischen 

Gründen bis spätestens Dienstag, den 24. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), oder ab 

Freischaltung des passwortgeschützten Internetservice, das heißt ab Mittwoch, den 4. 

Juni 2025 unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.11880.com/hauptversammlung zugänglichen passwortgeschützten 

Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Zeitpunkt der 

Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen 

Hauptversammlung am 25. Juni 2025 erteilt, geändert oder widerrufen werden.  

 

  

https://ir.11880.com/hauptversammlung
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6. Anträge, Wahlvorschläge, Stellungnahmen, Rederecht, Auskunftsrecht, 

Widerspruch (Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 

126 Abs. 1 und 4, 127, 130a, 131 Abs. 1, 118a Abs.1 S.2 Nr. 8 in Verbindung mit  

§ 245 AktG) 

 

Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten haben das Recht, 

nach § 130a Absatz 1 bis 4 AktG Stellungnahmen zu den Gegenständen der 

Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen. Dafür 

steht ihnen mit den entsprechenden Zugangsdaten der passwortgeschützte 

Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.11880.com/hauptversammlung zur Verfügung.  

 

Stellungnahmen in Textform sind gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren als Datei 

im Dateiformat PDF mit einer empfohlenen Dateigröße von maximal 50 MB 

einzureichen.  

 

Die Einreichung mehrerer Stellungnahmen ist möglich. Mit dem Einreichen erklärt sich 

der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme 

unter Nennung seines Namens im passwortgeschützten Internetservice zugänglich 

gemacht wird.  

 

Die Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also 

spätestens am Donnerstag, den 19. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), einzureichen. 

Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit 

nicht ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG 

abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also 

spätestens am Freitag, den 20. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), in dem nur für 

ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte mit den 

entsprechenden Zugangsdaten zugänglichen passwortgeschützten Internetservice auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.11880.com/hauptversammlung 

zugänglich gemacht.  

 

Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der 

Hauptversammlung im Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnahmen werden 

in der Hauptversammlung nicht berücksichtigt; das Stellen von Anträgen bzw. 

Unterbreiten von Wahlvorschlägen (dazu unter Abschnitt „Gegenanträge oder 

Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG“), die Ausübung des 

Auskunftsrechts (dazu unter Abschnitt „Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG“) 

sowie die Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

(dazu unter Abschnitt „Widerspruch zur Niederschrift gemäß 

§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 245 AktG“) ist ausschließlich auf den 

in dieser Einladungsbekanntmachung jeweils gesondert beschriebenen Wegen möglich. 

 

  

https://ir.11880.com/hauptversammlung
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Rederecht im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß 

§ 130a Abs. 5 und 6 AktG:  

In der Hauptversammlung haben die ordnungsgemäß angemeldeten und elektronisch 

zu der Hauptversammlung zugeschalteten Aktionäre und ihre Vertreter ein Rederecht 

im Wege der Videokommunikation.  

 

Ab ca. 1 Stunde vor Beginn der Hauptversammlung wird über den passwortgeschützten 

Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.11880.com/hauptversammlung ein virtueller Wortmeldetisch geführt, über den 

die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten ihren Redebeitrag anmelden können.  

 

Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge 

nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen (vgl. dazu auch Abschnitt 

„Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG“), 

das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG (vgl. dazu auch Abschnitt 

„Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG“) sowie das Recht, Widerspruch gegen einen 

Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll des Notars zu erklären (vgl. dazu auch 

Abschnitt „Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 in Verbindung 

mit § 245 AktG“).  

 

Die Satzung der Gesellschaft sieht in Ziffer 5.3 Abs. (2) die Ermächtigung des 

Versammlungsleiters gem. § 131 Abs. 2 Satz 2 AktG vor, das Frage- und Rederecht der 

Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. 

 

Die komplette virtuelle Hauptversammlung einschließlich der Videokommunikation wird 

im passwortgeschützten Internetservice über das System MeetingBase von Better 

Orange IR & HV AG abgewickelt. Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die ihren 

Redebeitrag über den virtuellen Wortmeldetisch anmelden wollen, benötigen für die 

Zuschaltung des Redebeitrags entweder ein nicht-mobiles Endgerät (PC, Notebook, 

Laptop) oder ein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone oder Tablet). Für Redebeiträge 

müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser aus 

zugegriffen werden kann, zur Verfügung stehen. Eine weitere Installation von 

Softwarekomponenten oder Apps auf den Endgeräten ist nicht erforderlich. Bitte stellen 

Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Computer oder Mobilgerät eine gute und stabile 

Internetverbindung haben und dabei eine aktuelle Version eines der folgenden Browser 

verwenden: Google Chrome, Microsoft Edge oder Safari. Außerdem muss JavaScript 

aktiviert sein. Personen, die sich über den virtuellen Wortmeldetisch für einen 

Redebeitrag angemeldet haben, werden im passwortgeschützten Internetservice für 

ihren Redebeitrag freigeschaltet. Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit 

der Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in 

der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, 

sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 
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Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 in Verbindung mit 

§ 245 AktG 

 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu 

der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben das Recht, über den auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.11880.com/hauptversammlung 

verfügbaren passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen 

Verfahren von Beginn der virtuellen Hauptversammlung am 25. Juni 2025 an bis zum 

Ende der virtuellen Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss der 

Hauptversammlung zu Protokoll des Notars zu erklären. 

 

Darüber hinaus haben sie auch im Rahmen ihres Rederechts (dazu unter Abschnitt 

„Rederecht im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß § 130a Abs. 5 und 6 

AktG“) die Möglichkeit, Widerspruch zu Protokoll des Notars zu erklären.  

 

Die Gesellschaft weist nochmals darauf hin, dass die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zum Einlegen von Widersprüchen 

entgegennehmen. 

 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter nach erfolgter 

rechtzeitiger Anmeldung gemäß § 131 Abs. 1 AktG vom Vorstand Auskunft verlangen 

über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 

der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und 

der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, soweit die Auskunft zur 

sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

Außerdem besteht in der Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1d AktG ein 

Nachfragerecht zu allen vom Vorstand gegebenen Antworten.  

Auf Anordnung des Versammlungsleiters gemäß § 131 Abs. 1f AktG können alle Arten 

des Auskunftsrechts nach § 131 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege 

der Videokommunikation über den Internetservice, also im Rahmen der Ausübung des 

Rederechts (dazu unter Abschnitt „Rederecht im Wege der elektronischen 

Kommunikation gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG“), ausgeübt werden. Eine 

anderweitige Einreichung von Fragen im Wege der elektronischen oder sonstigen 

Kommunikation ist weder vor noch während der Hauptversammlung vorgesehen.  

Der Versammlungsleiter wird hierzu während der Hauptversammlung weitergehende 

Hinweise erteilen.  

§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner 

Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben 

worden ist, diese Auskunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem auf 

dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist.  

Zudem bestimmt § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG, dass dann, wenn einem Aktionär eine 

Auskunft verweigert wird, er verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus dem 

die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung 

aufgenommen werden. 
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Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. 

ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr 

Verlangen nach § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG sowie ihr Verlangen nach 

§ 131 Abs. 5 Satz 1 AktG außer im Wege der Videokommunikation, also im Rahmen 

des Rederechts und des dafür vorgesehenen Verfahrens (siehe Abschnitt „Rederecht 

im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG“), auch 

im Wege der elektronischen Kommunikation über den passwortgeschützten 

Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.11880.com/hauptversammlung gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren mit 

den entsprechenden Zugangsdaten in der Hauptversammlung übermitteln können. 

 

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung von Aktionären gemäß § 122 Abs. 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil (5 %) des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 

Stückaktien) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass 

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem 

neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 

Verlangen muss der Gesellschaft unter der Adresse  

11 88 0 Solutions AG 

Vorstand  

Baumstraße 23 

D-45128 Essen 

schriftlich bis Sonntag, den 25. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sein.  

 

Gemäß § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG haben die Antragsteller nachzuweisen, dass sie seit 

mindestens 90 Tagen vor dem Zugang des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass 

sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Dabei ist 

§ 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.  

 

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  

Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 Satz 1 AktG nebst einer etwaigen Begründung und 

Wahlvorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zur Wahl des 

Aufsichtsrats gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Adresse zu 

übersenden:  

11 88 0 Solutions AG 

z. H. Herrn Frank Vogler 

Baumstraße 23 

D-45128 Essen 

Telefax: +49 (0)201 / 8099 – 999 

E-Mail: hauptversammlung@11880.com 

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. 

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bis Dienstag, den 10. Juni 

2025, 24:00 Uhr (MESZ), eingegangen sind, werden unter den Voraussetzungen der 

§§ 126,127 AktG im Internet unter https://ir.11880.com/hauptversammlung zugänglich 

gemacht. Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.  

https://ir.11880.com/hauptversammlung
mailto:hauptversammlung@11880.com
https://ir.11880.com/hauptversammlung
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Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die 

Gesellschaft absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG 

vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen 

Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines Gegenantrags 

braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 

Zeichen beträgt. Über die vorgenannten Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG 

hinaus braucht ein Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn 

der Wahlvorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des zur Wahl 

vorgeschlagenen Prüfers bzw. Aufsichtsratsmitglieds und beim Vorschlag zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich die Angaben zu Mitgliedschaften in anderen 

gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält.  

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 AktG 

zugänglich zu machen sind, gelten gemäß § 126 Abs. 4 AktG als im Zeitpunkt der 

Zugänglichmachung gestellt. Die Gesellschaft ermöglicht, dass das Stimmrecht zu 

diesen Anträgen oder Wahlvorschlägen ab diesem Zeitpunkt ausgeübt werden kann. 

Anträge von nicht ordnungsgemäß angemeldeten oder nicht ordnungsgemäß 

legitimierten Aktionären müssen in der Hauptversammlung nicht behandelt werden.  

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, 

haben darüber hinaus das Recht, in der Versammlung im Wege der 

Videokommunikation Anträge und Wahlvorschläge im Rahmen ihres Rederechts zu 

stellen (vgl. dazu Abschnitt „Rederecht im Wege der elektronischen Kommunikation 

gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG“). 

Das Recht des Versammlungsleiters, zuerst über die Vorschläge der Verwaltung 

abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unberührt.  

 

7. Weitergehende Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft  

 

Weitergehende Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG, Informationen 

gemäß § 124a AktG und weitere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach 

§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG sowie im Zusammenhang mit der 

virtuellen Hauptversammlung sind im Internet unter 

https://ir.11880.com/hauptversammlung zugänglich.  

 

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben 

Internetadresse bekannt gegeben.  

 

8. Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte  

 

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung EUR 26.232.200,00. Es ist in 26.232.200 Stückaktien mit einem 

rechnerischen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und mit einer Stimme je Aktie 

eingeteilt. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Damit sind im Zeitpunkt der 

Einberufung dieser Hauptversammlung alle Aktien teilnahme- und stimmberechtigt. Es 

bestehen keine Aktien unterschiedlicher Gattung. 

 

  

https://ir.11880.com/hauptversammlung
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9. Ergänzende Hinweise zu Rechten im Zusammenhang mit der 

Stimmrechtsausübung 

 

Nach § 118 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 AktG ist bei elektronischer Ausübung des 

Stimmrechts (durch Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft oder Erteilung von Briefwahlstimmen) dem Abgebenden der Zugang der 

abgegebenen Stimme nach den Anforderungen gemäß Art. 7 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 5 

Unterabs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 von der Gesellschaft 

elektronisch zu bestätigen. Sofern die Bestätigung einem Intermediär erteilt wird, hat 

dieser die Bestätigung nach § 118 Abs. 1 Satz 4 AktG unverzüglich dem Aktionär zu 

übermitteln. Ferner kann der Abstimmende von der Gesellschaft nach 

§ 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung 

eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Die 

Gesellschaft hat die Bestätigung gemäß den Anforderungen in Art. 7 Abs. 2 und 

Art. 9 Abs. 5 Unterabs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 zu erteilen. 

Sofern die Bestätigung einem Intermediär erteilt wird, hat dieser die Bestätigung nach 

§ 129 Abs. 5 Satz 3 AktG unverzüglich dem Aktionär zu übermitteln. 

 

10. Informationen zum Datenschutz 

 

Die 11 88 0 Solutions AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der 

Hauptversammlung folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten 

(z.B. Name oder E-Mail-Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der 

Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Zugangskennung und Passwort), 

Stimmabgaben sowie etwaige bis zur Beendigung der Hauptversammlung erklärte 

Widersprüche. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der 

Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn 

die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die 

11 88 0 Solutions AG ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre 

durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten 

Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer 

personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden. Die 

geltenden Datenschutzbestimmungen werden auch bei der Durchführung der 

Hauptversammlung im Wege der virtuellen Hauptversammlung eingehalten.  

 

Im Rahmen der Beantwortung der Fragen während der Hauptversammlung wird der 

Name des Fragestellers nur dann offengelegt, wenn der Fragesteller im Vorhinein 

ausdrücklich um eine Namensnennung gebeten und in die damit verbundene 

Verarbeitung eingewilligt hat. Die Einwilligung kann der Fragesteller bei Einreichung der 

Frage über den Internetservice erteilen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist 

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach können 

personenbezogene Daten verarbeitet werden, wenn die betroffene Person ihre 

Einwilligung erteilt hat. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden. Hierzu genügt eine E-Mail an datenschutz.solutions@11880.com.  

 

mailto:datenschutz.solutions@11880.com
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Für die Datenverarbeitung ist die 11 88 0 Solutions AG verantwortlich. Die Kontaktdaten 

des Verantwortlichen lauten:  

 

11 88 0 Solutions AG 

Datenschutzbeauftragter 

Baumstraße 23 

D-45128 Essen 

E-Mail: bdsb@11880.com  

 

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte 

weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern 

diese von der 11 88 0 Solutions AG zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der 

Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um 

typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa Hauptversammlungs-Agenturen, 

Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene 

Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 

 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht 

weniger als zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei denn, 

die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 

Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung 

erforderlich. Im Rahmen der Einsicht in das Teilnehmerverzeichnis der 

Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem 

Teilnehmerverzeichnis über die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die an der 

Hauptversammlung teilnehmen, erfassten Daten, sofern diese in das 

Teilnehmerverzeichnis aufgenommen werden, erlangen. Auch im Rahmen von 

bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen 

bzw. -wahlvorschlägen wird, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, ein Teil Ihrer 

personenbezogenen Daten unter Einhaltung der aktienrechtlichen Bestimmungen 

veröffentlicht. Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie 

gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie 

das Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der 

Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen, und das Recht auf 

Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten 

personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und 

keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus 

haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebene Daten 

in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“).  

 

Ihre Rechte können gegenüber der 11 88 0 Solutions AG über die E-Mail-Adresse 

datenschutz.solutions@11880.com oder über folgende Kontaktdaten geltend gemacht 

werden:  

 

11 88 0 Solutions AG 

Baumstraße 23 

D-45128 Essen 

mailto:bdsb@11880.com
mailto:datenschutz.solutions@11880.com
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Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den zuständigen Aufsichtsbehörden gemäß 

Art. 77 DS-GVO zu.  

 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter: 

 

11 88 0 Solutions AG 

Datenschutzbeauftragter 

Baumstraße 23 

D-45128 Essen 

E-Mail: bdsb@11880.com 

 

Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der 11 88 0 Solutions 

AG unter www.11880.com zu finden. 
 

III.  

  

http://www.11880.com/
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Vorstandsbericht 

Zu Tagesordnungspunkt 7 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über die Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss und zum Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts der 

Aktionäre im Rahmen der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 

Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  

 

1.  Einleitung 

 

Der Vorstand hat zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 

Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den 

Bezugsrechtsausschluss sowie für den Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts 

erstattet.  

 

Der Bericht ist vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während 

der gesamten Hauptversammlung unter https://ir.11880.com/hauptversammlung 

zugänglich. Auf Verlangen wird dieser Bericht jedem Aktionär unverzüglich und 

kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

 

2.  Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

 

Deutsche Unternehmen dürfen eigene Aktien in begrenztem Umfang auf Grund einer 

besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung erwerben. Die Laufzeit der 

Ermächtigung ist nicht mehr wie früher auf achtzehn Monate, sondern auf fünf Jahre 

begrenzt. Damit soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien bis zu einer Höhe von 10 % des 

derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Dabei soll der Gesellschaft 

vorliegend die Möglichkeit gegeben werden, eigene Aktien zu allen gesetzlich zulässigen 

Zwecken zu erwerben, etwa zur Reduzierung der Eigenkapitalausstattung, zur 

Vergütung von Mitgliedern des Vorstands sowie zur Gewährung an Geschäftsführer von 

Tochtergesellschaften und Mitarbeiter, zur Kaufpreiszahlung für Akquisitionen oder aber, 

um die Aktien wieder zu veräußern. 

 

3.  Erwerb durch öffentliches Kaufangebot 

 

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, 

eigene Aktien außerhalb der Börse, insbesondere durch ein öffentliches, an die 

Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot zu erwerben. Der Gesellschaft 

wird damit größere Flexibilität eingeräumt. Bei dem Erwerb eigener Aktien über ein 

öffentliches Kaufangebot ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu 

beachten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist, muss die Annahme 

nach Quoten (Andienungsquoten) erfolgen. Nur wenn im Grundsatz ein Erwerb nach 

Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten erfolgt, lässt sich das 

Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln. 

Darüber hinaus soll eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück 

angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden können. Diese Möglichkeit dient zum 

einen dazu, kleine, in der Regel unwirtschaftliche Restbestände und eine damit 

möglicherweise einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu 

vermeiden. Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung der technischen Abwicklung 

https://ir.11880.com/hauptversammlung
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des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine Rundung nach 

kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien 

vorgesehen werden können. Insoweit können namentlich die Erwerbsquote und/oder die 

Anzahl der vom einzelnen andienenden Aktionär zu erwerbenden Aktien kaufmännisch 

so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien 

abwicklungstechnisch darzustellen. In den vorgenannten Fällen ist der Ausschluss eines 

etwaigen weitergehenden Andienungsrechts erforderlich und nach Überzeugung des 

Vorstands und des Aufsichtsrats aus den genannten Gründen gerechtfertigt sowie 

gegenüber den Aktionären angemessen.  

 

4. Verwendungsmöglichkeiten der eigenen Aktien 

 

Die Möglichkeit zum Wiederverkauf eigener Aktien dient der vereinfachten 

Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung 

die Gesellschaft auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigen. Die Ermächtigung ermöglicht es der 

Gesellschaft, eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre über die 

Börse zu veräußern, um schnell und flexibel die eigenen Aktien veräußern zu können. 

Hierdurch entsteht den Aktionären der Gesellschaft keine Benachteiligung, da diese die 

Möglichkeit haben, weitere Aktien zu ähnlichen Bedingungen über die Börse erwerben 

zu können. Darüber hinaus schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, eigene Aktien als 

Gegenleistung bei dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken 

oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen 

Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und 

sonstigen Finanzinstrumenten anbieten zu können. Der internationale Wettbewerb und 

die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der 

Akquisitionsfinanzierung. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den 

notwendigen Handlungsspielraum geben, um Akquisitionschancen schnell und flexibel 

nutzen zu können. Insbesondere können die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien der 

Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Die 

Möglichkeit einer solchen Veräußerung liegt im Interesse der Gesellschaft. Sie erlaubt 

eine schnellere und kostengünstigere Platzierung der Aktien als deren Veräußerung 

unter entsprechender Anwendung der Regeln eines Bezugsrechts der Aktionäre. Den 

Aktionären entsteht nach der Wertung des Gesetzgebers kein Nachteil, da sie, soweit 

sie am Erhalt ihrer Stimmrechtsquote interessiert sind, die entsprechende Anzahl von 

Aktien jederzeit an der Börse erwerben können. Des Weiteren wird die Gesellschaft 

ermächtigt, eigene Aktien den Aktionären aufgrund eines Angebots, das an alle 

Aktionäre gerichtet ist, unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäß § 53a 

AktG zum Bezug anzubieten. In einem solchen Fall kann das Bezugsrecht für 

Spitzenbeträge zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses ausgeschlossen 

werden. Spitzenbeträge können sich aus dem Umfang des jeweiligen Volumens der 

Kapitalerhöhung und dem Bedürfnis der Festlegung eines praktikablen 

Bezugsverhältnisses ergeben. Der vorgesehene Bezugsrechtsausschluss für 

Spitzenbeträge erleichtert die Durchführung einer derartigen Veräußerung der eigenen 

Aktien und erleichtert so deren Abwicklung. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen freien Spitzen werden bestmöglich verwertet.  
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Der Vorstand soll außerdem ermächtigt werden, eigene Aktien Mitarbeitern der 11 88 0 

Solutions AG und deren Tochtergesellschaften sowie Mitgliedern der Geschäftsführung 

von Tochtergesellschaften anzubieten und/oder zu gewähren; dazu gehört auch die 

Möglichkeit, die Aktien gratis oder zu sonstigen Sonderkonditionen zum Erwerb 

anzubieten oder zu gewähren. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei ausgeschlossen. 

Durch die Gewährung von Aktien an Mitarbeiter soll deren Beteiligung am Unternehmen 

gefördert werden. Außerdem dient sie der Integration der Mitarbeiter, erhöht die 

Bereitschaft zur Übernahme von Mitverantwortung sowie die Bindung der Belegschaft 

und steigert die Arbeitgeberattraktivität. Die Gewährung von Aktien an Mitarbeiter liegt 

damit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Sie ist vom Gesetzgeber 

gewünscht und wird vom Gesetz in mehrfacher Weise erleichtert. In den Kreis der 

möglichen Begünstigten sollen aber nach der vorgeschlagenen Ermächtigung nicht nur 

Mitarbeiter der 11 88 0 Solutions AG und nachgeordneter verbundener Unternehmen 

einbezogen sein, sondern auch Mitglieder der Geschäftsführung von nachgeordneten 

verbundenen Unternehmen. Diese Führungskräfte beeinflussen wesentlich die 

Entwicklung des Konzerns und der Gesellschaft. Deshalb ist es wichtig, auch ihnen 

einen starken Anreiz für eine dauerhafte Wertsteigerung geben und ihre Identifikation 

mit den und ihre Bindung an die Unternehmen des Konzerns stärken zu können. Die 

Gesellschaft soll insbesondere auch in der Lage sein, variable Vergütungsbestandteile 

mit langfristiger Anreizwirkung für bestimmte Führungskräfte des Konzerns, aber auch 

für bestimmte oder alle Mitarbeitergruppen zu schaffen. Durch die Möglichkeit eines 

Angebots bzw. der Gewährung von Aktien an Mitarbeiter und 

Geschäftsführungsmitglieder ist es etwa möglich, variable Vergütungsbestandteile mit 

langfristiger Anreizwirkung zu schaffen, bei denen nicht nur positive, sondern auch 

negative Entwicklungen Berücksichtigung finden. Durch die Gewährung von Aktien mit 

einer mehrjährigen Veräußerungssperre kann dabei insbesondere neben dem Bonus 

ein echter Malus-Effekt im Fall von negativen Entwicklungen geschaffen werden. Es 

handelt sich also um ein Instrument, das im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre 

eine größere wirtschaftliche Mitverantwortung herbeiführen kann. Bei dieser Gewährung 

eigener Aktien können Sonderkonditionen gewährt werden. Mögliche Gestaltungen sind 

neben konventionellen Mitarbeiter- bzw. Führungskräftebeteiligungsprogrammen 

insbesondere auch sogenannte Share-Matching-Pläne, bei denen die Teilnehmer im 

ersten Schritt Aktien gegen Geldleistung am Markt oder von der Gesellschaft erwerben 

(sogenannte Investment-Aktien) und in einem zweiten Schritt nach mehreren Jahren für 

eine bestimmte, im ersten Schritt erworbene Aktienzahl eine bestimmte Anzahl an Aktien 

(sogenannte Matching-Aktien) ohne weitere Zuzahlung erhalten. Denkbar sind auch 

Gestaltungen, bei denen die Teilnehmer die zusätzlichen, unentgeltlichen Aktien nicht 

erst nach mehreren Jahren, sondern sofort erhalten und sämtliche dieser Aktien einer 

Haltefrist unterliegen. Neben einer unmittelbaren Gewährung der eigenen Aktien soll es 

auch möglich sein, dass die Aktien zur Erleichterung der Abwicklung von einem 

Kreditinstitut oder einem anderen die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 

erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie ausschließlich 

zur Gewährung von Aktien an die vorgesehenen Begünstigten zu verwenden.  

  

Darüber hinaus soll der Aufsichtsrat ermächtigt werden, die zurückerworbenen Aktien 

zur Erfüllung von Rechten der Mitglieder des Vorstands auf Gewährung von Aktien der 

11 88 0 Solutions AG zu verwenden, die er diesen im Rahmen der Regelung der 

Vorstandsvergütung einräumt. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei 

ausgeschlossen. Durch die Abgabe von Aktien an Vorstandsmitglieder kann deren 

Bindung an die Gesellschaft erhöht werden. Zugleich ist es so etwa möglich, variable 

Vergütungsbestandteile zu schaffen, bei denen die Auszahlung einer Tantieme nicht in 
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bar, sondern in Aktien erfolgt. Durch solche oder vergleichbare Gestaltungen kann dem 

Ziel einer angemessenen und nachhaltigen Vorstandsvergütung nach § 87 Abs. 1 AktG 

sowie der Empfehlung G.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex Rechnung 

getragen werden, wonach die einem Vorstandsmitglied gewährten variablen 

Vergütungsbeträge von diesem unter Berücksichtigung der jeweiligen Steuerbelastung 

überwiegend in Aktien der Gesellschaft angelegt oder entsprechend aktienbasiert 

gewährt werden sollen. Es handelt sich also um ein Instrument, das im Interesse der 

Gesellschaft und der Aktionäre eine größere wirtschaftliche Mitverantwortung des 

Vorstands herbeiführen kann. Das Vergütungssystem des Vorstands enthält im 

Zusammenhang mit der Leistung der langfristigen variablen Vergütung (Long-Term-

Incentive, oder auch „LTI“) die Möglichkeit, dass der Aufsichtsrat vorsehen kann, dass 

der LTI-Bonus anstelle oder neben einer Gewährung in bar auch in eigenen Aktien der 

Gesellschaft gewährt werden kann.  

 

Schließlich enthält die Ermächtigung die Möglichkeit, dass die erworbenen eigenen 

Aktien ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden können. 

 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den 

Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen 

auch unter Berücksichtigung des bei Ausnutzung der betreffenden Ermächtigungen zu 

Lasten der Aktionäre möglichen Verwässerungseffekts für sachlich gerechtfertigt und 

gegenüber den Aktionären für angemessen. 

 

5.  Berichterstattung 

 

Der Vorstand wird der jeweils folgenden Hauptversammlung über eine Ausnutzung 

dieser Ermächtigung berichten. Zudem gibt die Gesellschaft im Anhang zum jeweiligen 

Jahresabschluss den Bestand an eigenen Aktien der Gesellschaft, den Zeitpunkt des 

Erwerbs, die Gründe für den Erwerb, bei entsprechenden Transaktionen im betreffenden 

Geschäftsjahr sogar die jeweiligen Erwerbe oder Veräußerungen unter Angabe der Zahl 

der Aktien, des Erwerbs- oder Veräußerungspreises sowie die Verwendung des Erlöses, 

an.  

 

 
Essen, im Mai 2025 

11 88 0 Solutions AG 

 

Der Vorstand 
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Sitz: Essen 

Geschäftsanschrift: 

Baumstraße 23 

D-45128 Essen 

Tel.: +49 (0) 201 / 8099-0  

 

Investor Relations: investor.relations@11880.com 

Unternehmenskommunikation: presse@11880.com 

 

Registergericht: 

 

Amtsgericht Essen 

HRB 29301 

 

USt-ID-Nr.: DE 182 755 407 

 

Vertretungsberechtigter: 

Christian Maar (Vorstand) 

 

Aufsichtsratsvorsitzender: 

Dr. Michael Wiesbrock 
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4  
Abs. 1 sowie Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212 

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses TGT062025oHV 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE0005118806 

2. Name des Emittenten  11 88 0 Solutions AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung 

1. Datum der Hauptversammlung  25.06.2025 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
20250625] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 11:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
09:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Virtuelle Hauptversammlung:  
https://ir.11880.com/hauptversammlung 

Im Sinne des Aktiengesetzes:  
11 88 0 Solutions AG, Baumstraße 23, 45128 Essen, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  03.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
20250603] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://ir.11880.com/hauptversammlung 

 

 


